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ß-91 <fJ> der Beilagen zu den Stenographischen Proto~ 
des Nationalrates XVIII. Gesetzgebungsperiode 

ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Partik-Pablc, Mag. Schreiner, Böhacker 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend die Vergabe von Trafiken an Fußballer 

Das BGBl. Nr. 62/1979 regelt ein Bundesgesetz vom 24. Jänner 1979 betreffend die bevor­
zugte Berücksichtigung bestimmter Personengruppen bei der Vergabe von Tabakverschleiß­
geschäften. 

, 
Laut Landesinvalidenverband (Magazin "mobil" 2/1993) haben die ehemaligen Fußballer 
Willi Kreuz und Bruno Pezzey ihre Trafiken durch Invalidität von über 70% erhalten. Derzeit 
betreuen sie Teamfußballer und solche, die es werden wollen. 
Weiters soll der derzeitige Trainer der Fußballnationalmannschaft Herbert "Schneckerl" 
Prohaska sogar 2 Trafiken betreiben. 

Sowohl Willi Kreuz und Bruno Pezzey als auch "Schneckerl" Prohaska waren Spitzensportler 
und haben beispielsweise Österreich bei der Fußball-WM 1978 in Argentinien vertreten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen an den Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE: 

1) Welche (ehemaligen) Fußballer betreiben derzeit in Österreich eine Trafik? 

2) Mit welcher Bcglündung wurden an diese Personen Trafiken vergeben? 

3) Gibt es andere (ehemalige) Spitzensportler, die Trafiken betreiben? 

4) Gibt es - Ihrer Meinung nach - einen Zusammenhang zwischen dem Sportsponsoring 
der Austria Tabakwerke AG und der Vergabe von Trafiken an ehemalige Sportler? 

5) Halten Sie es vereinbar, einerseits aufgrund von Invalidität eine Trafik zu betreiben 
und andererseits im Bereich des Sportes, d.h. der Teamfußball-Betreuung, tätig zu 
sein? 
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6) Wie ist das Betreiben einer Trafik mit Einkünften aus einer anderen Tätigkeit 
vereinbar? 

7) Nach welchen Kriterien erfolgt zur Zeit die Vergabe von Trafiken bzw. wie oft erfolgt 
die Vergabe einer Trafik aufgrund von Ansprüchen von Angehörigen eines Tabakver­
schleißers (§ 26 Tabakmonopolgesetz)? 

8) Unter welchen Voraussetzungen können Angehörige von Tabakverschleißem An­
sprüche erheben und unter welchen Voraussetzungen wird diesen Ansprüchennachge­
kommen? 

9) Gibt es einen Fußballer, der eine Trafik betreibt und diese Genehmigung aufgrund der 
Ansprüche von Angehörigen erhalten hat? 

10) Wieviele Trafiken werden im Durchschnitt pro Jahr neu vergeben? 

11) Wie wird bei der Vergabe von Trafiken an Behinderte überprüft bzw. sichergestellt, 
daß der Bewerber tatsächlich behindert ist? 
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